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Wohin mit den Kindern in den Fe -
rien, wenn man arbeiten muss? –
Vor dieser Frage stehen viele berufs-
tätige Eltern. Die Stadt Singen hat
deshalb etliche Angebote für eine
verlässliche Ferienbetreuung von
Schulkindern auf einem Portal zu-
sammengefasst. 

Unter www.unser-ferienprogramm.de/
singen finden Eltern den gesamten
Überblick, sie können ihre Kinder ab
sofort online anmelden und werden
in der Reihenfolge ihres Eingangs
berücksichtigt. 

Das Angebot reicht von Betreuungs-
und Aktivwochen in den Jugendhäu-

sern und an verschiedenen Schulen
über Zirkus- und Sportwochen bis

hin zu Angeboten in den Oster-,
Pfingst-, Sommer-  und Herbstferien. 

Anmeldungen ab sofort möglich

Ferienbetreuung der 
Stadt Singen verlässlich

Sternsinger besuchten Rathaus

Neben Besuchen in Altenheimen und Kindergärten waren die Sternsinger auch zu Gast im Singener
Rathaus, um die Segensformel an die Tür des OB-Büros zu schreiben. Oberbürgermeister Bernd
Häusler hieß die 15 Ministrantinnen und Ministranten der Pfarreien Herz-Jesu sowie St. Peter und
Paul herzlich willkommen und dankte ihnen für das große Engagement mit einer kleinen Stärkung.
Das gesamte Ministranten-Team bestand übrigens aus 28 Personen. 

Das Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend fördert
über „Demokratie leben!“ seit 2015
das zivilgesellschaftliche Engage-
ment für unsere Demokratie, für Viel-
falt und gegen jede Form von Extre-
mismus. Die Stadt Singen mit der Sin-
gener Kriminalprävention (SKP) ist
seit 2016 mit dabei. Zahlreiche demo-
kratiefördernde Projekte wurden seit-
her umgesetzt. Ab sofort kann man
bei der SKP wieder Anträge für das
Jahr 2023 einreichen. 

Antragsberechtigt sind gemeinnützi-
ge Vereine und Einrichtungen (juristi-
sche Personen), aber auch Initiativen
(natürliche Personen) können sich
bei Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen für die Förderung bewer-
ben. In Sachen Beratung zu Projekt -
ideen und zur Unterstützung bei der

Antragsstellung kann man sich gerne
an die SKP wenden. 

Zu den Zielgruppen zählen Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene, pädago-
gische Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, Akteurinnen und Akteure aus
unterschiedlichen Einrichtungen wie
Kirchen- und anderen Glaubensge-
meinden, Vereinen, Bildungseinrich-
tungen und Verwaltungen. 

Die Schwerpunkte in Singen sind: De-
mokratieverständnis stärken und för-
dern, Anti-Diskriminierungsarbeit, Mi -
gration/Integration, Extremismusbe-
kämpfung, Förderung von Zivilcoura-
ge und offene Diskussionskultur. 

Der Antrag muss in schriftlicher Form
erfolgen. Das Online-Formular finden
Interessierte unter www.singen.de/

demokratie+leben. Ansonsten den
Antrag bitte per Post oder Mail an die
Singener Kriminalprävention, Hoh-
garten 2 (Rathaus), 78224 Singen, 
E-Mail: skp@singen.de

Ein Begleitausschuss entscheidet
dann über die Unterstützungsemp-
fänger. 

Die maximale Förderhöhe pro Einzel-
projekt beträgt 10.000 Euro je Kalen-
derjahr. Eine Kofinanzierung der Pro-
jekte und ein Eigenanteil von mindes-
tens 10 Prozent ist wünschenswert.

Weitere Informationen und Termine
auch unter Telefonnummer
07731/85-544 oder 85-705.

www.demokratie-leben.de/
foerdern-engagieren 

Demokratie leben: Projektanträge 
können gestellt werden

Um Medizinstudierenden nach ab-
geschlossenen Studium eine Orien-
tierungshilfe zu geben, erstellt das
Portal „Treatfair“ mit Sitz in Stutt-
gart jährlich eine Ranking liste mit
den beliebtesten und attraktivsten
Arbeitsplätzen in ganz Deutschland
– getreu dem Motto: „Für alle Ärz-
tinnen und Ärzte ist es wünschens-
wert zu wissen, wo sie die besten
Arbeitsbedingungen und eine faire
Behandlung vorfinden“. In diesem
Jahr rangiert die Klinik für Urologie
und Kinderurologie am Hegau-Bo-
densee-Klinikum Singen auf Platz 3
der bundesweiten Top Ten-Liste in
der Rubrik Gynäkologie/Urologie.
In der Urologie ist die Klinik aller-
dings führend. 

Gute Arbeitsbedingungen, ausge-
glichene Work-Life-Balance und gu-
te Fort- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten – das wünschen sich an-

gehende Ärztinnen und Ärzte von
ihrem zukünftigen Arbeitsplatz.

Die Abteilung von Chefärztin PD
Dr. med. Joanne Nyarangi-Dix
zählt in der diesjährigen Bestenlis-
te deutschlandweit zu den attrak -
tivs ten urologischen Kliniken. Das
macht die Verantwortlichen vor Ort
natürlich stolz: Die gute Platzierung
beim Treatfair Ranking 2022 sei ei-
ne schöne Bestätigung für die An-
strengungen zum Wohle des Medi-
zinernachwuchses, erklärt PD Dr.
med. Nyarangi-Dix. Beurteilt wurde
die Klinik von den derzeitigen Be-
schäftigten der Urologie des Klini-
kums Singen, die damit ihre außer-
ordentliche Zufriedenheit mit den
Bedingungen vor Ort zum Ausdruck
brachten. 

PD Dr. med. Nyarangi-Dix ist seit
Mai dieses Jahres Chefärztin der

GLKN-weiten Klinik für Urologie
und Kinderurologie mit dem Haupt-
sitz am GLKN-Standort Singen. Von

ihrer großen Expertise, die sie vom
Universitätsklinikum Heidelberg mit -
gebracht hat, profitieren nicht nur
Mediziner in Klinik und Niederlas-
sung, sondern vor allem auch Pa-
tientinnen und Patienten sowie der
medizinische Nachwuchs. Neben
breiten Diagnostik- und Therapie-
möglichkeiten auf universitärem Ni-
veau und dem hohen Anspruch an
die eigene Arbeit spielen das ge-
zielte Fördern des Medizinernach-
wuchses und eine gute Arbeitsat-
mosphäre für die Chefärztin eine
große Rolle. Sie hat die volle Wei-
terbildungsberechtigung in der Ur o -
logie und begleitet mehrere Medi-
ziner nach abgeschlossenem Stu-
dium zum Facharzt. 

PD Dr. med. Nyarangi-Dix nimmt zu-
dem aktiv an der universitären Leh-
re für Studierende teil und strebt
zurzeit die Ernennung zur außer-

planmäßigen Professorin an. Ne-
ben der Klinik für Urologie am
GLKN-Standort Singen erfreuen
sich auch die Klinik für Innere Medi-
zin am GLKN-Standort Radolfzell
und die Klinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie am GLKN-Stand-
ort Konstanz großer Beliebtheit
beim Medizinernachwuchs. 

Für GLKN-Geschäftsführer Bernd
Sieber ist die Aufnahme gleich
dreier Kliniken des GLKN eine schö-
ne Bestätigung für die große Attrak-
tivität des Gesundheitsverbunds
Landkreis Konstanz (GLKN) als be-
deutender Arbeitgeber und Ausbil-
dungsbetrieb in der Region, aber
auch für die hohe Strahlkraft des
GLKN in der Medizinbranche über
die Region hinaus. 

Mehr Informationen: 
www.treatfair.org/ranking

Treatfair Ranking: Singener Urologie beim 
Medizinernachwuchs deutschlandweitbesonders beliebt

Chefärztin PD Dr. med. Joanne
Nyarangi-Dix. 

Vorbereitungen für die 6. Vesperkirche: Daniel Adam und Michael Hildebrand von den Technischen
Diensten der Stadt Singen halfen bei den Vorbereitungen für die Vesperkirche. Bis die insgesamt 26
Kirchenbänke wieder in die Lutherkirche kommen, wurden sie im Bauhof zwischengelagert. Die Ves-
perkirche hat bis zum 29. Januar ihre Türen täglich von 11.30 - 14 Uhr geöffnet.

Aus Lutherkirche wurde eine Vesperkirche 
Städtische Mitarbeiter halfen bei Vorbereitungen

Stadtseniorenrat
sucht Helfer für
Computeria

Der Stadtse-
niorenrat
Singen
sucht Mitar-
beiterinnen

und Mitarbeiter für seine Compute-
ria. Schon einfache Kenntnisse von
der Bedienung eines Laptops oder
Smartphones reichen aus, um ande-
ren helfen zu können. 

Die Computeria ist dienstags und
mittwochs von 14 - 17 Uhr geöffnet,
wieviel Zeit man einsetzten möchte,
kann man selbst bestimmen. 

Alle Interessierten sind herzlich ein-
geladen, einfach mal vorbeizukom-
men. Der Stadtseniorenrat freut sich
darauf. 

Weitere Infos:
Telefon 07731/7984952, E-Mail:
stadtseniorenrat-singen@gmx.de
www.stadtseniorenrat-singen.de

Stadtgeschichte

Die Amtskette des Singener Oberbürgermeisters
Oberbürgermeister Bernd Häusler
wird ein auffälliges Schmuckstück
beim Neujahrsempfang am 20. Ja-
nuar tragen: die Amtskette der
Stadt Singen. Doch was steckt da-
hinter? Was soll dieses „Schmuck-
stück“ symbolisieren? 

Zunächst noch ein paar allgemeine
Informationen: Oberbürgermeister
vieler deutscher Städte tragen zu
besonders wichtigen städtischen
Anlässen –wie beispielsweise Amts -
einführungen, Ehrungen oder Jubi-

läen – die so genannte Amtskette
um den Hals. Sie steht symbolisch
für die Bedeutung der jeweiligen
Stadt und weist ihren Träger als
obersten Vertreter der Bürger-
schaft aus. 

Die Singener Amtskette wurde der
Stadt zur Einweihung des Rathau-
ses am 30. Oktober 1960 von den
Unternehmen Aluminium Walzwer-
ke, Georg-Fischer-AG und Maggi
GmbH geschenkt. Sie hat eine Län-
ge von 46 Zentimetern, besteht

aus Gold und Edelsteinen und wur-
de vom Reichenauer Goldschmied
Nikolaus Epp geschaffen.

Singen besaß bereits vor der
Stadterhebung 1899 eine Bürger-
meister-Amtskette, welche bis zur
Revolution 1918 bei wichtigen An-
lässen getragen wurde. 

Eine Nachfolger-Kette ging in den
Wirren der Besetzung der Stadt
1945 durch französische Truppen
verloren. 

Aus Gold und
Edelsteinen:
die Singener
Amtskette, ein
Geschenk der
Firmen Alumini-
um Walzwerke,
Georg-
Fischer-AG und
Maggi GmbH
an die Stadt zur
Einweihung
des Rathauses
am 30. Oktober
1960. Oberbür-
germeister
Bernd Häusler
trägt sie beim
Neujahrsemp-
fang am 
20. Januar.




Öffentliche 

Ortschaftsratssitzung
Mittwoch, 25. Januar, 19.30 Uhr: Öf-
fentliche Ortschaftsratssitzung im
Feuerwehrhaus (Tagesordnung sie-
he Bekanntmachungstafel am Rat-
haus und Beurener Homepage)

Fundsache
Fundsache: Armkettchen (kann bei
der Verwaltungsstelle zu den Öff-
nungszeiten abgeholt werden)

Gelbe Säcke
Donnerstag, Donnerstag, 19. Januar: 
Gelber Sack 

Ortschaftsratssitzung
Mittwoch, 18. Januar, 19.30 Uhr: Öf-
fentliche Ortschaftsratssitzung; Ta-
gesordnung u.a. Wohnmobilstell-
platz beim Festplatz und Aufstel-
lungsbeschluss Planverfahren Solar-
park Bohlingen. Weitere Infos siehe
Anschlagtafel sowie unter
www.singen.de, „Bürgerinfo“. 

Hunde und Pferde
Bitte beachten, dass Hunde inner-
halb geschlossener Ortschaften an
der Leine geführt werden müssen.
Außerhalb dürfen Hunde nur unter
Aufsicht freilaufen, wenn sie auf Zu-
ruf reagieren sowie andere Men-
schen und Hunde nicht gefährden.
Die Verunreinigungen durch Hunde
und Pferde auf fremden Grundstü-
cken, Straßen, Wegen und Plätzen
sind unverzüglich zu beseitigen. 

Abfalltermine
Donnerstag, 19. Januar: Biomüll 
Montag 23. Januar: Gelber Sack 

Ortschaftsrat tagt
Donnerstag, 26. Januar, 20 Uhr: Öf-
fentliche Ortschaftsratssitzung im
Rathaus (Tagesordnung siehe
Schaukasten bzw. www.singen.de
unter Bürgerinfo)

Verwaltungsstelle 
geschlossen

Die Verwaltungsstelle bleibt am
Montag, 23. Januar, wegen einer
Schulung geschlossen. 

Mülltermine
Donnerstag, 19. Januar: Gelber Sack 
Mittwoch 25. Januar: Biomüll: 

Bürgercafé
Kaffeenachmittage finden am 19.
und 26. Januar jeweils ab 14 Uhr
statt. 

Leerung Papiertonne
Durch den Wechsel des Abfuhrbe-
zirks werden die Altpapiertonnen
künftig dienstags geleert. Erste Lee-
rung im neuen Jahr ist am 24. Januar.

Landesfamilienpass
Die neuen Gutscheinhefte zum Lan-
desfamilienpasses können ab sofort
bei der Ortsverwaltung abgeholt
werden. Sie berechtigen zum ermä-
ßigten Eintritt für zahlreiche kultu-
relle und freizeitliche Einrichtungen
in Baden-Württemberg. 

Landesfamilienpass
Die neuen Gutscheinkarten zum
Landesfamilienpass kann man bei
der Verwaltungsstelle abholen.

Singener Jahrbuch
Das Singener Jahrbuch 2022 gibt es
für 11,80 Euro bei der Verwaltungs-
stelle. 

Gelber Sack 
Montag, 30. Januar: Gelber Sack

Ortschaftsrat tagt
öffentlich

Eine öffentliche Ortschaftsratssit-
zung findet am Dienstag, 23. Januar,
um 19.30 Uhr im Sitzungszimmer Al-
te Schule statt (Tagesordnung siehe
Schaukasten eine Woche davor). 

Landesfamilienpass
Die Gutscheine zum Landesfamilien-
pass können bei der Verwaltungs-
stelle abgeholt werden.

Bohlingen

Verwaltungsstelle: Telefon 22160
Fax 52068

ov-bohlingen.Stadt@singen.de
Öffnungszeiten:
Montag 7.30 bis 12.30 Uhr
Dienstag 14 bis 16 Uhr
Mittwoch 7.30 bis 12.30/14 bis 18 Uhr
Donnerstag 7.30 bis 12.30 Uhr
Sprechzeiten des Ortsvorstehers:
Mittwoch 17 bis 18 Uhr
und nach Vereinbarung
Stadtteilbücherei im Rathaus:
Montag 16 bis 18.30 Uhr

Friedingen

Verwaltungsstelle: Telefon 45393
Fax 791775

ov-friedingen.Stadt@singen.de
Öffnungszeiten:
Montag 14 bis 16 Uhr
Dienstag 7.30 bis 12.30 Uhr
Donnerstag 14 bis 17.30 Uhr
Freitag 7.30 bis 12 Uhr
Sprechzeiten des Ortsvorstehers:
Donnerstag 16 bis 18 Uhr
und nach Vereinbarung
Stadtteilbücherei:
Dienstag 17 bis 19 Uhr

Beuren
an der Aach

Verwaltungsstelle: Telefon 45640 
Fax 791771

ov-beuren.Stadt@singen.de
www.beurenanderaach.de
Öffnungszeiten:
Montag 14 bis 17 Uhr
Dienstag bis Donnerstag 8.30 bis 12 Uhr
1. u. 2. Freitag im Monat 8.30 bis 12 Uhr
Sprechzeiten des Ortsvorstehers:
Mittwoch 9.30 bis 12 Uhr
Freitag 20 bis 21 Uhr
Stadtteilbücherei:
Montag 15.30 bis 17.30 Uhr

Hausen
an der Aach

Verwaltungsstelle: Telefon 42851 
Fax 789436

ov-hausen.Stadt@singen.de
Öffnungszeiten:
Dienstag 8 bis 12/13.30 bis 16.45 Uhr
Sprechzeiten des Ortsvorstehers:
Dienstag 16 bis 17 Uhr
sowie nach Vereinbarung
Stadtteilbücherei:
Donnerstag 16 bis 18 Uhr

Schlatt
unter Krähen

Verwaltungsstelle: Telefon 42615 
Fax 791700

ov-schlatt.Stadt@singen.de
www.schlatt-unter-kraehen.de
Öffnungszeiten:
Montag 8.30 bis 12 Uhr
Dienstag und Mittwoch 13.30 bis 17 Uhr
Donnerstag 13.30 bis 18 Uhr
1. u. 2. Freitag im Monat 13.30 bis 16 Uhr
Sprechzeiten der Ortsvorsteherin:
Dienstag 15 bis 18 Uhr
Freitag 17 bis 18 Uhr
Stadtteilbücherei:
Mittwoch 17 bis 19 Uhr

Überlingen
am Ried

Verwaltungsstelle: Telefon 22539 
Fax 791773

0v-ueberlingen.Stadt@singen.de
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag 8 bis 12 Uhr
Mittwoch 14 bis 17 Uhr
Sprechzeiten des Ortsvorstehers:
Mittwoch 8 bis 9.30 Uhr
und nach Vereinbarung
Stadtteilbücherei:
Donnerstag 16 bis 19 Uhr
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Was ist zu melden?
Zu melden ist jedes Beziehen einer
Wohnung (Anmeldung). Als Woh-
nung im Sinne des Meldegesetzes
gilt jeder umschlossene Raum, der
zum Wohnen oder Schlafen benutzt
wird. Bei einem Wohnungswechsel
innerhalb der Gemeinde tritt an die
Stelle der Ab- und Anmeldung die
Anmeldung bei Ortsumzug (Ummel-
dung). 

Personen, die weitere Wohnsitze in
der Bundesrepublik haben, müssen
dies der Meldebehörde mitteilen.
Hierbei ist zu beachten, dass nur an
einem Wohnsitz die Hauptwohnung
sein kann. Hauptwohnung ist die
vorwiegend benutzte Wohnung des
Einwohners. Hauptwohnsitz eines
verheirateten Einwohners, der nicht
dauernd getrennt von seiner Familie
lebt, ist die vorwiegend benutzte
Wohnung der Familie. 

Bei einem Wohnungswechsel inner-
halb der Bundesrepublik bedarf es
keiner Abmeldung bei der bisheri-
gen Meldebehörde. Eine Abmelde-
pflicht besteht dann, wenn der Mel-
depflichtige im Ausland eine Woh-
nung bezieht oder eine Nebenwoh-
nung aufgibt. 

Wer hat zu melden?
Der Meldepflichtige hat sich persön-

lich bei der Meldebehörde unter Vor-
lage seines Personalausweises oder
Reisepasses und einer Wohnungs-
geberbescheinigung an-, ab- oder
umzumelden. 

Die An-, Ab- bzw. Ummeldung muss
innerhalb von zwei Wochen nach
Einzug oder Auszug beim 

Bürgerzentrum
Standes-, Einwohner- und 

Ausländerwesen
August-Ruf-Straße 13, Singen

Öffnungszeiten: 
Montag, Dienstag, Mittwoch 

und Freitag 8 - 18 Uhr,
Donnerstag 8 - 12 Uhr
Telefon 07731/85-599

erfolgen.

Meldepflichten werden nicht be-
gründet, wenn ein Einwohner für ei-
ne Wohnung im Inland gemeldet ist
und nicht länger als sechs Monate
eine Wohnung bezieht. Für einen
Einwohner, der sonst im Ausland
wohnt und im Inland nicht gemeldet
ist, besteht die Meldepflicht nach
Ablauf von drei Monaten.

Die Meldepflicht besteht für Deut-
sche und ausländische Staatsange-
hörige gleichermaßen. Verstöße ge-
gen das Meldegesetz können mit ei-
nem Bußgeld geahndet werden. 

Infos vom Bürgerzentrum (BÜZ) 

Allgemeine Meldepflichten 
nach dem Meldegesetz

Räumen und Streuen
in Singen

Alle Jahre wieder ergeben sich Fra-
gen zu den Regelungen über die
Räum- und Streupflicht in Singen.
Hier nun einige der wichtigsten
Bestimmungen:

•   Gehwege sind zu räumen und
streuen; falls keine Gehwege vor-
handen, müssen Flächen am Rand
der Fahrbahn in einer Breite von ei-
nem Meter, in verkehrsberuhigten
Bereichen von zwei Metern und in
Fußgängerzonen von vier Metern
geräumt und gestreut werden.

•   Gehwege müssen grundsätz-
lich werktags bis 7 Uhr, sonn- und
feiertags bis 8 Uhr, geräumt und
gestreut sein.

•   Verpflichtete sind die jeweili-
gen Grundstückseigentümer bzw. 
-besitzer (z.B. Pächter oder Mieter)
in gesamtschuldnerischer Verant-
wortung. Durch geeignete Maß-

nahmen ist sicherzustellen, dass
die ihnen obliegenden Pflichten
ordnungsgemäß erfüllt werden. 
•   Für jedes Hausgrundstück ist
ein Zugang zur Fahrbahn in einer
Breite von mindestens einem Me-
ter zu räumen.
•   Übrigens: Urlaubs- oder krank-
heitsbedingte Abwesenheit ent-
bindet nicht von diesen Verpflich-
tungen.
Verstöße gegen die städtische Sat-
zung sind Ordnungswidrigkeiten
und können mit einem Bußgeld
geahndet werden. 
Diese Regelungen gelten auch au-
ßerhalb der Sprech- und Arbeits-
stunden und an Sonn- und Feierta-
gen. 

Siehe auch  Räum- und Streusat-
zung auf der Homepage der Stadt
Singen (Rubrik „Ortsrecht“). 

Widerspruch gegen die 
Übermittlung von Daten aus 
Anlass von Alters- oder 

Ehejubiläen an Mandatsträger, 
Presse oder Rundfunk 

und gegen 
die Datenübermittlung

an das Staatsministerium

Verlangen Mandatsträger, Presse
oder Rundfunk Auskunft aus dem
Melderegister über Alters- und
Ehejubiläen von Einwohnern, darf
die Meldebehörde nach § 50 Ab-
satz 2 Bundesmeldegesetz (BMG)
Auskunft erteilen über Familienna-
men, Vornamen, Doktorgrad, An-
schrift sowie Datum und Art des Ju-
biläums.

Altersjubiläen sind der 70. Ge-
burtstag, jeder fünfte weitere Ge-
burtstag und ab dem 100. Geburts-
tag jeder folgende Geburtstag;
Ehejubiläen sind das 50. und jedes
folgende Ehejubiläum.

Die Meldebehörde übermittelt dar-
über hinaus gemäß § 12 der Mel-
deverordnung dem Staatsministe-
rium zur Ehrung von Alters- und
Ehejubilaren durch den Minister-

präsidenten Daten der Jubilarin-
nen und Jubilare aus dem Meldere-
gister. Davon umfasst sind zum
Beispiel der Familienname, Vorna-
men, Doktorgrad, Geschlecht, die
Anschrift sowie das Datum und die
Art des Jubiläums.

Die betroffenen Personen, deren
Daten übermittelt werden, haben
das Recht, der Datenübermittlung
zu widersprechen.

Der Widerspruch kann beim

Bürgerzentrum
Standes- und Einwohnerwesen

August-Ruf-Straße 13, 
78224 Singen (Hohentwiel)
Öffnungszeiten Montag, 

Dienstag, Mittwoch und Freitag
von 8 - 18 Uhr, 

Donnerstag von 8 - 12 Uhr
Telefon 07731/85-599

eingelegt werden. Bei einem Wi-
derspruch werden die Daten nicht
übermittelt. Der Widerspruch gilt
bis zu seinem Widerruf.

Bitte den Widerspruch vor dem Ge-
burtsmonat bzw. dem Monat des
Ehejubiläums melden.

Öffentliche
Bekanntmachung

Widerspruch gegen 
die Übermittlung von Daten 
an eine öffentlich-rechtliche 

Religionsgesellschaft

Die Meldebehörde übermittelt die
in § 42 Bundesmeldegesetz (BMG),
§ 6 des baden-württembergischen
Ausführungsgesetzes zum Bundes-
meldegesetz und § 18 Meldeverord-
nung aufgeführten Daten der Mit-
glieder einer öffentlich-rechtlichen
Religionsgesellschaft an die betref-
fenden Religionsgesellschaften.

Die Datenübermittlung umfasst
auch die Familienangehörigen (Ehe -
gatten, minderjährige Kinder und
die Eltern von minderjährigen Kin-
dern), die nicht derselben oder kei-
ner öffentlich-rechtlichen Religions-
gesellschaft angehören. Die Daten-
übermittlung umfasst zum Beispiel
Angaben zu Vor- und Familienna-
men, frühere Namen, Geburtsda-
tum und Geburtsort, Geschlecht
und derzeitigen Anschriften.

Die Familienangehörigen haben ge-
mäß § 42 Absatz 3 Satz 2 BMG das

Recht, der Datenübermittlung zu
widersprechen. 

Der Widerspruch gegen die Daten -
übermittlung verhindert nicht die
Übermittlung von Daten, die für
Zwecke des Steuererhebungsrechts
benötigt werden. Diese Zweckbin-
dung wird der öffentlich-rechtli-
chen Gesellschaft als Datenemp-
fänger bei der Übermittlung mitge-
teilt.

Der Widerspruch kann beim

Bürgerzentrum
Standes-, Einwohner- und 

Ausländerwesen
August-Ruf-Straße 13, 

78224 Singen (Hohentwiel)
Öffnungszeiten Montag, 

Dienstag, Mittwoch und Freitag 
von 8 - 18 Uhr, 

Donnerstag von 8 - 12 Uhr
Telefon 07731/85-599

eingelegt werden. Ein Widerspruch
ist nicht erforderlich, wenn bereits
früher eine entsprechende Erklä-
rung abgegeben worden ist.

Öffentliche
Bekanntmachung

des Ausschusses für Kultur 
und Tourismus sowie 
Ausschusses für Schule

und Sport
am Dienstag, 24. Januar, 
um 16 Uhr, im Rathaus, 
Hohgarten 2, Bürgersaal

Tagesordnung:

Ausschuss für Kultur 
und Tourismus

1. Einrichtung eines Wohnmobil-
stellplatzes im Ortsteil Bohlin-
gen, Festplatz Sichelhenke, Zum
Espen 27

2. Mitteilungen/Anträge für den
Ausschuss für Kultur und Touris-
mus

2.1 Veranstaltungsvorschau 2023
SINGEN KulturPur

3. Anfragen und Anregungen für
den Ausschuss für Kultur und

Tourismus

Ausschuss für Schule und Sport

4. Bestellung von sachkundigen
Einwohnern für Schulangelegen-
heiten in den Ausschuss für
Schule und Sport

5. Mitteilungen/Anträge für den
Ausschuss für Schule und Sport

5.1 Schulbericht 2022

6. Anfragen und Anregungen für
den Ausschuss für Schule und
Sport

7. Vorberatung über die Haus-
haltssatzung und den Haushalts-
plan 2023 der Stadt Singen – Aus-
schuss KSS

Alle Interessierten sind herzlich
zu dieser Sitzung  eingeladen. Än-
derungen bitte dem Aushang im
Rathaus entnehmen. 

Öffentliche Sitzung

des Ausschusses 
für Stadtplanung, Bauen 

und Umwelt
am Mittwoch, 25. Januar, 
um 16 Uhr, im Rathaus, 
Hohgarten 2, Bürgersaal

Tagesordnung:

1. Baugesuche

2. Mitteilungen zu Baugesuchen

3. Anfragen und Anregungen zu
Baugesuchen

4. 20. Änderung Flächennutzungs-
plan 2020 der Vereinbarten Ver-
waltungsgemeinschaft Singen,
Rielasingen-Worblingen, Steißlin-
gen und Volkertshausen
– Feststellungsbeschluss

5. 21. Änderung Flächennutzungs-
plan 2020 der Vereinbarten Ver-
waltungsgemeinschaft Singen,
Rielasingen-Worblingen, Steißlin-
gen und Volkertshausen – Solar-
park Bohlingen, Singen-Bohlingen
– Aufstellungsbeschluss
– Entwurfsbeschluss

– Beschluss zur frühzeitigen Betei-
ligung
– Beschluss zur öffentlichen Ausle-
gung

6. Barrierefreier Ausbau von Bus-
haltestellen in der Südstadt von
Singen 
– Auftragsvergabe

7. Fahrradabstellanlagen im Stadt-
gebiet von Singen 
– Auftragsvergabe

8. Abschluss der Testphase zur Er-
höhung der Verkehrssicherheit an
der Kreuzung Güterstraße/Fitting-
straße

9. Vorberatung über die Haushalts-
satzung und den Haushaltsplan
2023 der Stadt Singen 
– Ausschuss SBU

10. Mitteilungen/Anträge

11. Anfragen und Anregungen

Alle Interessierten sind herzlich zu
dieser Sitzung eingeladen. Ände-
rungen bitte dem Aushang im Rat-
haus entnehmen. 

Öffentliche Sitzung

des Ausschusses für Familien, 
Soziales und Ordnung

am Donnerstag, 26. Januar, 
um 16 Uhr, im Rathaus, 
Hohgarten 2, Bürgersaal

Tagesordnung:

1. Zuschüsse im Sozial-, Kinder-,
Jugend- und Gesundheitsbereich
für das Haushaltsjahr 2023

2. Zuschüsse Sprachförderung an
die freien und kirchlichen Träger
von Kindertageseinrichtungen

3. Grundsatzbeschluss über den
weiteren Bau von Gebäuden für

neue, zusätzliche Plätze für die
Betreuung von Kindern von drei
Jahren bis zum Schuleintritt im
Gebiet der Stadt Singen

4. Vorberatung über die Haus-
haltssatzung und den Haushalts-
plan 2023 der Stadt Singen 
– Ausschuss FSO

5. Mitteilungen/Anträge

6. Anfragen und Anregungen

Alle Interessierten sind herzlich
zu dieser Sitzung eingeladen. Än-
derungen bitte dem Aushang im
Rathaus entnehmen. 

Öffentliche Sitzung

Ansprechpartner, Beratung

Trauerangebote
Kontaktdaten für den Ambulanten
Hospizdienst sowie für die Traueran-
gebote bzw. Beratung zu den The-
men Sterben, Tod und Trauer: 

Telefon 07731/96970-780, 
E-Mail: koordination@
hospizdienst-horizont.info

Handwerkskammer Konstanz

GmbH & Co. KG liegt im Trend
„Die GmbH & Co. KG liegt im Trend“,
weiß Thomas Rieger, Unterneh-
mensberater bei der Handwerks-
kammer Konstanz. Gemeinsam mit
Joachim Vojta, Teamleiter im Bereich
Recht, und einer externen Steuerbe-
raterin von der WSS Aktiv Beraten
GmbH & Co. KG aus Rottweil infor-
miert Thomas Rieger regelmäßig bei
Veranstaltungen über die Vorteile
und Voraussetzungen für diese
Rechtsform. Im Interview gibt er ei-
nen kurzen Einblick.

Warum ist die Umwandlung von Ein-
zelunternehmen in GmbH & Co. KG
derzeit in aller Munde?
Die GmbH & Co. KG ist eine Rechts-
form, die im Trend liegt. Grund ist
vermutlich das „flexible Handling“,
das diese Personengesellschaft er-
möglicht, das besonders mit Blick
auf Nachfolgeregelungen und Ver-
käufe sehr attraktiv ist.

Was ist der besondere Vorteil dieser
Rechtsform?
Die GmbH & Co. KG ist eine Sonder-
form der KG, bei welcher der Kom-
plementär/Vollhafter eine GmbH ist,
die für sich beschränkt haftet und
der Kommanditist/Teilhafter nur in
Höhe seiner Einlage haftet. Das
heißt, es handelt sich um eine Per-
sonengesellschaft, die insgesamt
beschränkt haftet. Als Einzelunter-
nehmer haftet man dagegen voll mit

seinem Privatvermögen. Darin liegt
der große Charme dieser Rechts-
form, man bleibt Personengesell-
schaft und hat dennoch die Haf-
tungsbeschränkung ähnlich einer
GmbH.

Benötigt man für die Umwandlung
ein festes Stammkapital?
Nein. Es gibt keinen Mindestbetrag
für die Kommanditeinlage, theore-
tisch würde 1 Euro ausreichen. Aller-
dings müssen 12.500 Euro bei der
GmbH-Gründung als Stammkapital
einbezahlt werden.

Welche Voraussetzungen muss der
Betrieb erfüllen?
Man muss zunächst eine KG und
dann die GmbH gründen, die bei der
KG als Komplementärin Gesellschaf-
terin wird. Dann wird im zweiten
Schritt das Einzelunternehmen auf
die GmbH & Co. KG übertragen. Den
Vorgang muss man im Handelsre-
gister anmelden.

„Und Co.“ – das bedeutet doch,
dass man einen Gesellschafter be-
nötigt?
Nicht zwingend. Man kann auch ei-
ne Ein-Mann GmbH & Co. KG grün-
den. Aber mit Blick auf eine mögli-
che Unternehmensübergabe und
Nachfolgeregelung besteht die
Möglichkeit und macht es Sinn, den
Nachfolger als Gesellschafter mit ins

Boot zu nehmen.

Wie hoch ist der finanzielle Aufwand
für die Umwandlung der Rechts-
form?
Es fallen Kosten für den Steuerbera-
ter, Notar und eventuell auch einen
benötigten Rechtsanwalt an.

Bietet die GmbH & Co. KG steuerli-
che Vorteile?
Steuerlich wird ähnlich wie bei Ein-
zelunternehmen und anderen Per-
sonengesellschaften verfahren, an-
ders als bei einer GmbH. Wenn man
aber den Gewinn in der GmbH ein-
behält, kann diese steuerlich günsti-
ger sein. Aus Sicht der Banken wird
das Einzelunternehmen wegen der
vollen Haftung bevorzugt. Auch bei
einer Veräußerung des Betriebs
kann die GmbH & Co. KG steuerlich
von Vorteil sein. Vor einer Übergabe
sollte man die Rechtsform in jedem
Fall abprüfen.

Für welche Unternehmen ist eine
solche Umwandlung sinnvoll?
Eigentlich für alle. Für Soloselb -
ständige würde ich es eher nicht
empfehlen, aber ansonsten spielt
die Betriebsgröße keine Rolle.

Ansprechpartner zum Thema: 
Thomas Rieger, Betriebsberater bei
der Handwerkskammer Konstanz,
Telefon 07531/205-373, 
thomas.rieger@hwk-konstanz.de.




